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Diese Wochenzeitschrift erhält jeder Haushalt im Kreis
Ahruveiler.



Jäger haben Novellierung des
Landesjagdgesetzes im Visier

Großes Interesse für Podiumsdiskussion der Kreisgruppe Ahrweiler im Landesjagdverband

Die Podiumsdiskussion der Jägerschaft im Ahrueiler Zunfthaus war setu gut besucht. Foto: FIX

Gesetzen hat die Waidgerechtig-
keil ihren festen Platz gefunden.
Die Streichung des Begriifs wür-
de zu einer nicht akzeptablen
Rechtsunsicherheit tühren. Un-
bestimmte Bechtsbegriffe wie et-
wa ,Waidgerechtigkeit' sind in
der deutschen Gesetzgebung
völlig normal - €twa der 

"vernünJ-tige Grund" im Tierschutzgesetz
oder der ,Grundsatz von Treu
und Glauben" im Bürgerlichen
Gesetzbuch. Ein Verstoß gegen
die Waidgerechligkeit kann
rechlliche Konsequenzen haben
- bis hin zum Entzug des Jagd-
scheans.
Zu bedenken ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass die Be-
griffe Hoch- oder Niederwrldre-
vief für Eigenschaften stehen,
die bei Verpachtungen erhebli-
chen Einfluss auf die Höhe der
Pachtpreisangebote haben. Die
Begriffe lassen ferner Rück-
schlüsse auf Verpflichtungen zu,
denen sich Pächter und Ver-
pächler unterwerfen müssen. Zu
erwähnen ist in diesem Zusam-
menhang beispielsweise die an
anderer Stelle im Gesetzesent-
wurf geplante obligatorische Mit-
gliedschaft der Hochwildrevier
pächter in den Hegegemein-
schaften oder an die Verpflich-
lung zur Hege der vorhandenen
Wildarten. Maßlos enttäuscht
sind die Jäger auch von den Be-
gelungen in $ 12 (Bewirtschaf-
tungsbezhke und Hegegemein-
schaften) sowie in $ 30 {Ab-
schussregelung) des Gesetzent-
wurls. Zu den geplanten Bewirt-
schaftungsbezirken für Rot-,
Dam- und Muffelwild fragte ef,
Was es noch mit Tierschulz zu
tun hat, wenn die Leitwildart, das
Botwild, und mit ihm auch das
Dam- und Muffelwild; zukünltig in
,Reservate" von behördlichen
Gnaden eingepiercht werden soll
und bei jedem Versüch, seinem
arteigenen und völlig natürlichen
Wandervefi alten nachzugehen,
um vor allem genelische Ver-
kümmerung zu vermeiden, zu-
künftig einem gesetzlich ange-
ordneten Totalabschuss unterlie-
gen soll? Wie Hohn kommt es ei-
nem vor, wenn dann gleichzeitig
aus Mitteln des Konjunkturpa-
kets ll auch in Rheinland-Ptalz
mit enormem linanziellen Auf-
wand Grünbrücken über Auto-
bahnen gerade zur Ermögli-'
chung dieses Wanderverhaltens
des {Rot-)Wildes errichlet wer-
den. Was hat es mit Tierschutz
und ökologischem Gedankengul
zu tun, wenn ökonomische Inte-
ressen an einem möglichst ho-
hen Ertrag in Land- und Forst-
wirtschatt über die Bedürfnisse
der wildlebenden Tierarten ge-

stellt werden? ,,Wald vor Wild"
oder vielleicht sogaf ,,Wald ohne
Wild" scheinen da die Devise zu
seinl Alle ernsthaftqn Wildbiolo-
gen sprechen sich dagegeo für
die Hinwendung zu einer lebens-
raumbezogenen Bewirtschaft ung
von Rotwild als Ziel aus. Mit dem
vorliegenden Entwurf wird dieses
Ziel offen und aul Dauer konler-
kariert, zumal den weiteren For-
mulierungen uod Vorgaben des
Entwurfs (2.8. $ 30 Abs. 4) expli-
zit zu entnehmen ist, dass ,,eine
Ausdehnung des Lebensraums
auf Gebiete auBerhaib der Be-
wirtschaftungsbezirke auszu-
schließen ist.
Zwar finden sich darin auch posi-
tive Grundüberlegungen. So hal-
te er die vereinfachte Erstellung
einer Abschussvereinbarung zwi-
schen Verpächter und Pächter
beim Hehwild lür durchaus be-
grüßenswert, denn sie verein-
facht das Verfahren und ermög-
licht den beiden maßgeblichen
Parteien, schnell und einfach auf
die ödlichen Notwendigkeiten zu
reagieren. Andererseits muss
man aber auch feststellen, dass
an vielen Stellen weit über das
Ziel einer vereinfachten Ab-
schussregelung hinausgeschos-
sen wurde. Völlig inakzeptabel
ist etwa die Tatsache, dass sich
die Forstbehörde - trotz erfolgter
Einigung der relevanten Ver-
tragsparteien - durch einen quasi
enleignungsgleichen Eingrifl
über den erklärten Willen des
Grundeigentümers hinwegsetzen
können soll.
Viele Vorgaben erscheinen ihm
darüber hinaus praxisfremd. Er
denke dabei vor allem an den
unter bestimmten Voraussetzun-
gen vorgesehenen behördlich
verordneten Mindestabschuss-
plan für Schwarzwild. Ein beson-
deres Augenm-erk legt das Haus
von Frau Staatsministerin Con-
rad ausweislich'der Gesetzesbe-
gründung auf den Tierschutz.
Dieses Ansinnen unterstützen al-
le Jägerinnen und Jäger täglich
und gerne. Allerdings legen sie
großen Wert darauf, dass dieser
Tierschutzgedanke nicht nur für
Haustiere gelten darf, sondern
auch - und insbesondere im
Fiahmen eines Jagdgesetzes -
der wildlebenden Tierwelt gegen-
über zum Ausdruck gebracht
werden muss. Man hätte im Ge-
setzesenlwurf zum Beispiel end-
lich einmal die seit vielen Jahren
von uns und anderen Nalur
schutzverbänden gelorderte An-
leinpllicht für Hunde während der
Brut-, Setz und Aufzuchlzeit so-
wie ein generelles Wegegebot im
Wald lestschreiben können.

.  GMI,

Kreis Ahrweiler. Die Novellie-
rung des Landesjagdgesetztes in
Rheinland-Pialz treibt die Jäger-
schaft im Landkreis Ahrweiler
um. Teils geharnischte Kritik am
Vorhaben war bei einer sehr gut
besuchten Podiumsdiskussion
im Ahrweiler Zunfthaus zu hören.
Eingeladen hatte die Kreisgrup-
pe Ahrweiler im Landesjagdver-
band Vertreler der Politik, der
Kommune, der Waldbesitzer, aus
der Landwirtschaft und der Jagd-
genossenschaften und nicht zu-
lelzt der Jägerschaft. Flechtsan-
walt Klaus Nieding aus Frankfurt,
Jäger und Mitglied der Experten-
kommission des Landesjagdver-
bandes erläuterte den Gesetz-
entwurf. lm Visier der Weidmän-
ner standen unter anderem die
deutliche Herabsetzung der Min-
destpachtzeit, die Streichung
des Begriffs der Weidgerechtig-
keit, die massive Behinderung
des Wandertriebs des Hotwild
als Leitwildart und anderem auch
die fehlende Anleinpflicht von
Hunden in der Setz- und Brut-
zeil. Auch wurde krilisiert, dass
der Jägerschaft nur vier Wochen
Zeit blieb um sich zu der Geset-
zesvorlage zu äußeren. ,Dies
Veranstaltung soll ein Signal
nach Mainz senden", betonte
Jürgen Kindgen als Vorsitzender
der Kreisgruppe. Untermauerl
wurde die Kritik durch ein€ Un-
terschriflenliste. Hierin wurde
klar gefordert, dass das Jagd-
rechl mit dem Grundeigentum
verbunden sein muss, dass das
System der Jagdgenossenschaf-
ten und das Reviersystem für die
Jagdausübung in Deutschland
unerlässlich jst und festgestellt
wird, dass die Jagd dem Allge-
meinwohl dient. Weiter soll die

jagd als angewandter Natur-
schutz anetkannt werden. Ge-
warnt wurde in der Versammlung
vor der Gefahr von Jägdvereinen
nach holländischen Vorbild- Und
immer wieder zu hören war, dass
man sich bevormundet und ge-
gängelt fühlt.
Die Diskussion wurde von Kreis-
iagdmeister Joachim Polch mo-
deriert. Ende August 2009 wurde
den Jägerinnen und Jägern von
Staatsministerin Conrad der Be-
formentwurf zum Lande$jagdge-
setz präsentiert, so Klaus Nie-
ding, Fechtsanwalt aus Frankluil
und Mitglied der Expertenkom-
mission des Landesjagdverban-
des. Der Landesjagdverband hat
daraufhin unvezüglich eine Ex-
pertenkommission einberufen.
Diese hat den Reformentwurf
sorgfällig analysiert und eine ei-
gene Stellungnahme erarbeitet,
die zwischenzeitlich Staatsminis-
terin Conrad vorgelegt wurde.
Das Geselzgebungsverfahren ist
auf dem Weg und soll noch in
diesem Jahr abgeschlossen wer
den. Der Gesetzesenlwurf enl-
hält einige positive Regelungen,
räumte Nieding ein. Aber leider
jede Menge negative Flegelun-
gen. Zu den posiliven Ansätzen
führte er aus, dass insbesondere
das deutliche Bekenntnis zur
Bindung des Jagdrechts an
Grund und Boden sowie die Ver-
pflichtung zur Duldung der Beja-
gung im Rahmen des bewährten
Reviersystems von der Jäger-
schaft außerordentlich begrüßt
wird.
Darüber hinaus befürwortet wer-
den einige weitere Grundgedan-
ken und Einzelaspekte des Ent-
wurfs, wozu beispielsweise der
Verzichl auf die Unterscheidung

von entgeltlichen und unenlgeltli-
chen Begehungsscheinen oder
die neu eingebrachte Verpflich-
tung zum grundsätzlichen Ab-
schluss einer Wildfolgevereinba-
rung zählen. Auch die Ubertra-
gung von weiteren Aulgaben an
die Jägerschaft, wie etwa die ge-
plante Ubertragung der Feststel-
lung der Brauchbarkeit von Jagd-
hunden ist positiv. Man sollte
aber darüber hinaus weitere Auf-
gaben auf die Jägerschaft über
tragen, etwa die Durchführung
der Jägerprüiung. Nicht nachvoll-
ziehbar lst für ihn, dass es lrotz
der begrüßenswerten Übernah-
me vieler Regelungen aus dem
Bundesjagdgesetz nicht auch
weiterhin möglich sein soll, im
Landesiagdgesetzt die Bezeich-
nungen ,,Hoch- und Niederwild"
sowie die Verp{lichtung zur Be-
achtung der allgemein anerkann-
ten Grundsätze deutscher Wald-
gerechtigkeit lestzuschreiben.
,,Wir Jägerinnen und Jäger se-
hen das als einen Angriff aul die
Jagdkultur und die jahrhunderte-
aite Tradition und fragen uns,
welche Vorteile die Abschaffung
dieser Begriffe bringen soll'. Bei-
de Begriftlichkeiten haben ihren
testen Platz im Wortschalz der
Jägerschaft, und die ,,Waldge-
rechtigkeit" tindet sich sogar im
juristischen Umfeld der Jagd, et-
wa im Tierschutzgesetz. Die
Waidgerechtigkeit ist ein unver-
zichtbarer Hechtsbegriff und
steht tür eine tierschutzgerechle
Jagd, dabei steht der Respekt
vor der lebenden Kreatur an vor-
derster Stelle. Demnach dürfen
Tiere nur mit einem vernünftigen
Grund getötel werden. Unnölige
Oualen sind zu vermeiden. lm
Tierschutzgesetz und anderen


